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Amt der 0.6. landesregierung 

~ Verf(Präs) - 300397/47 - P 

Bundesgesetz über die Ausübung 
der Sicherheitspolizei (Sicher­
heitspolizeigesetz - SiPolG); 
Regierungsvorlage - Stellungnahme 

An den 

K 1 u b der So Z i a 1 ist i s c h e n Ab g e 0 r d n e t lJ!>atum: 
und Bundesräte 

Linz. am 28. Mai 1990 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Mag. Petermandl 

5. JU Ni 1990 

Parlamentsklub der Österreichischen tVerteil~~~){ \\ ,~:; '\·i:.I" 
Volkspartei 

Klub der Freiheitlichen Partei österreichs 

Grünen Klub - Klub der Grün-Alternativen Abgeordneten 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Das Amt der o.ö. Landesregierung hat im Rahmen des Begutach~ 

tungsverfahrens zu dem vom Bundesministerium für Inneres 

ausgearbeiteten fD1~~Li eines Bundesgesetzes über die den 

Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet der Sicherheitspolizei 

zukommenden Aufgaben und die der Sicherheitsexekutive hiefür 

eingeräumten Befugnisse (SIcherheitspolizeigesetz - SiPolG) 

gewichtige Einwände und Bedenken insbesondere im Hinblick 

auf den organisatorischen Aufbau der Sicherheitsverwaltung 

aufgezeigt. 

Diese auf berechtigte Länderkritik gestoßenen Bestimmungen 

hat die BggigLgng~YQL1~gg eines BUlldesgesetzes über die Aus­

übung der SiCherheitspolizei (SICherheitspOlizeigesetz -

SiPolG) bedauerlicherweise unverändert übernommen. Das Amt 

der o.ö. Landesregierung sieht sich daher veranlaßt. die h. 

Einwände. aber auch die h. Diskussionsvorschläge zusammenge­

faßt an das Bundesparlament heranzutragen und ersucht um Be-
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rücksichtigung dieser Stellungnahme in den Ausschußbera­

tungen: 

1. Die Regierungsvorlage sieht in den Bestimmungen über die 

Behördenorganisation der Sicherheitsverwaltung (§§ 45ff) 

die Übernahme des bestehenden Zustandes und damit die 

endgültige Festschreibung des durch den - als Provisorium 

gedachten - § 15 Beh-ÜG eingerichteten und wegen Wider­

spruchs zur allgemeinen Organisations regel des Art. 102 

Abs. 2 B-VG als Verfassungsbestimmung konzipierten Behör­

derlaufbaues vor. Dieses Vorhaben negiert jedoch die von 

den Bundesländern im Punkt 11 des Forderungskataloges 

19B5 niedergelegten Länderinteressen. 

h~rrQgL~_Qig_~iQhgLhgil~QiLgkliQrrgrr_Qgm_h~rrQg~h~gQlm~rrrr_im 

B~hmgrr_QgL_millg1Q~Lgrr_§gUQg~ygL~~11grrg_grrlgLkgQLQrrgrr~ 

Die Verwirklichung dieser Forderung würde nicht nur eine 

Wiederherstellung des ursprünglichen Konzepts der Bundes­

verfassung (bis 1933) bedeuten, eine Einschaltung des 

Landeshauptmannes - als demokratisch gewähltes und pOli­

tiscll verantwortliches Organ - auf diesem Gebiet wäre 

auch als erstrebenswerter Schritt in Richtung einer "Ent­

polizeilichung" anzusehen. 

2. Vor dem Hintergrund dieser diametralen Bundes- und Län­

derinteressen wird vom Amt der o.ö. Landesregierung im 

Zuge der parlamentarischen Beratungen folgende differen­

zierte Sichtweise hinsichtlich der EQLffi_QgL_YQllkighgrrg 

Qg~-Qffgnl1iQh~n_QiQh~Lh~il~~~~~rr~ zur Diskussion ge­

stellt: 

In Anbetracht der unbestreitbaren Notwendigkeit zentraler 

Verbrechensbekämpfung im internationalen Drogenhandel, 

Terrorismus, Umweltbereich u.dgl. scheint eine generelle 

ÜGertragung der bisher von den Sicherheitsdirektionen 
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wahrgenommenen Agenden in die mittelbare Bundesverwaltung 

nicht unbedingt sinnvoll. 

Da her k ö n n tee t wa ein e QQgLiQ.!:lLJ.!!!9._Lg9.iQ!!~li~igLQ~L~U:' 

8J.!i9.~Qg!!_Qg~_Qiig!!~liQ.!:lg!!_ßiQ.!:lgL.!:lgi~~~g~g!!~_1~ig_~~§~_Q~~ 

ygLgirr~=_J.!rrQ_Mg1Qg~g~g!!1_~Qrr_Qgrr_ßiQ.!:lgLhgi~~QiLgk~iQ!!g!! 

i!!_Qig_6m~gL_QgL_h~!!Qg~Lg9.igLJ.!!!9.grr_im_a~hmg!!_QgL_mi~~g1= 

Q~Lg!!_§J.!rrQg~~gL~~1~J.!!!9._Qgi_9.1giQh~gi~i9.gL_§giQg.!:l~1~J.!!!9. 

QgL_Qi~.!:lgLi9.g!!_QL9.~!!i~~~iQ!!~LgQ.!:l11iQhg!!_ß1LJ.!k~J.!L_QgL_ßi= 

Q.!:lgLhgi~~QiLgkliQ!!g!!_Qgm_gLJ.!!!Qg_!!~Qh_QQgL1g9.~_~gLQg!!~ 

Bei dieser Konstruktion sollten jedoch parallel dazu Mit­

wirkungszuständigkeiten des Landeshauptmannes im Bereich 

der Sicherheitsdirektionen bzw. Landesgendarmerie­

kommanden (z.B. Zuständigkeit des Landeshauptmannes "im 

Einvernehmen mit dem Landesgendarmeriekommarldo" zur Auf­

lösung bzw. Schaffung von Gendarmerieposten) geschaffen 

bzw. ausgebaut werden. 

3. Zwingende Grande, die eine Regelung der Organisation der 

staatlichen Sicherheitsverwaltung in einem Gesetz aber 

die Aufgaben der Sicherheitspolizei und die Befugnisse 

der Sicherheitsexekutive notwendig machten, sind nach h. 

Auffassung nicht ersichtlich. Insbesondere im Hinblick 

auf Punkt 11 des Forderungskataloges 1985 der Länder und 

das oben ausgebreitete Diskussionsmodell wird daher ange­

regt, die §g~~immJ.!!!9.g!!_QQgL_Qg!!_QL9.~!!i~~liQ!!~LgQh~liQ.!:lg!! 

8J.!iQ~J.! der Sicherheitsverwaltung (§§ 45ff) aus dem gegen­

ständlichen Gesetzesvorhaben herauszunehmen und zu 

~gL~glQ~~!!!Qi9.g!!. Auch die Rechtsordnung des Freistaates 

Bayern sieht beispielsweise ein Polizeiaufgabengesetz und 

separates POlizeiorganisationsgesetz vor. 

Das Festhalten an der LAnderforderung, die Sicherheitsdirek­

tionen gemäß Punkt 11 des Forderungskataloges 19B5 der Län­

der dem Landeshauptmann zu unterstellen, wurde im Zuge des 

Begutachtungsverfahrens in Form einer 9.gmgi!!~~mg!!_ßlg11J.!!!9.= 
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n~hmg_~llgL_h!nQgL (VST-2190/5 vom 10. April 1990) gegenüber 

dem Bundesministerium für Inneres zum Ausdruck gebracht. 

Diese Vorgangsweise unterstreicht die Bedeutung. die der 

Festlegung der Struktur der POlizeiorganisation aus 

föderalistischer Sicht beigemessen wird. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. Josef Ratzenböck 

Landeshauptmann 

a) Allen 
oberösterreichischen Abgeordneten zum 
Nationalrat und zum Bundesrat 

b'~ das 
~ ;~äsidium des Nationalrates 

1017 Wie n Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 

d) 

Ämter der Landesregierungen 

An die 
Verbindungsstelle 
beim Amt der NÖ. 
1014 Wie n 

der Bundesländer 
Landesregierung 
Schenkenstraße 4 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. Josef Ratzenböck 

Landeshauptmann 

(25-fach) 
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